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§ 38 Stmk. EIWOG 2005 Einrichtung
und Verwaltung eines Fonds

Stmk. EIWOG 2005 - Steiermarkisches Elektrizitatswirtschafts- und -organisationsgesetz
2005

@ Beruicksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.09.2025

1. (1)Zur Férderung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie, ausgenommen fur Wasserkraft, Klarschlamm,
Tiermehl und Ablauge, und zur Férderung von Energieeffizienzprogrammen wird ein Fonds eingerichtet. Der
Fonds hat keine eigene Rechtspersonlichkeit. Die Mittel des Fonds sind zweckgebunden zu verwenden und
werden aufgebracht

1. a)aus den Zuweisungen gemal dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (8 78 EAG),
2. b)aus Strafbetragen gemall § 64,

3. )aus Zinsen der Fondsmittel,

4. d)durch sonstige Zuwendungen.

2. (2)Die Verwaltung des Fonds obliegt dem Amt der Steiermarkischen Landesregierung, welches sich dabei
offentlicher oder privater Einrichtungen bedienen kann. Die Durchfiihrung obliegt dem Landes-
Energiebeauftragten. Das Vermdgen des Fonds ist zinsbringend anzulegen. Personal- und Sachkosten sind durch
den Fonds zu tragen. Die Mittel nach Abs. 1 lit. a sowie der zugehdrige Zinsertrag durfen nur entsprechend den
Zweckwidmungen nach 8 78 Abs. 2 EAG verwendet werden.

3. (3)Die Leistungen des Fonds erfolgen im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung. Auf die Gewahrung einer
Forderung besteht kein Rechtsanspruch.

4. (4)Die Gewahrung von Férderungen erfolgt auf der Grundlage von Forderrichtlinien, die von der Steiermarkischen
Landesregierung mit Beschluss festzulegen sind.

5. (5)Die Forderrichtlinien haben insbesondere folgende Kriterien zu berticksichtigen:

1. a)die Gewahrung von Férderungen hat auf der Grundlage einer Ausschreibung zu erfolgen,
2. b)Voraussetzungen fur die Gewahrung von Forderungen,
3. c)Antragsunterlagen,
4. d)Reihungskriterien, wie z. B. Beitrag zur Reduktion der klimarelevanten Emissionen, Wirtschaftlichkeit des
Projektes, Berlcksichtigung sonstiger gewahrter oder zugesagter Férderungen,
5. e)Verfahren zur Bewertung der eingereichten Projekte,
6. f)Voraussetzungen fur die Rickerstattung gewahrter Férdermittel.
6. (6)(Anm.: entfallen)
7. (7)(Anm.: entfallen)

Anm.: in der Fassung LGBI. Nr. 89/2011, LGBI. Nr. 45/2014, LGBI. Nr. 47/2022

In Kraft seit 30.06.2022 bis 14.07.2023


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stmk_elwog_2005/paragraf/64
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=89/2011&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=45/2014&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=47/2022&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 38 Stmk. ElWOG 2005 Einrichtung und Verwaltung eines Fonds
	Stmk. ElWOG 2005 - Steiermärkisches Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2005


